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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2022 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2022 

BESTEUERUNG DER JURISTISCHEN PERSONEN / IMPOSITION DES PERSONNES 
MORALES 

STEUERREFORM UND AHV-FINANZIERUNG (STAF): Übergangsbestimmungen betref-
fend die Abschaffung der Statusgesellschaften 
RÉFORME FISCALE ET FINANCEMENT DE L’AVS (RFFA) : Dispositions transitoires re-
latives à l’abolition des régimes fiscaux 
Art. 78g StHG: 1 Wurden juristische Personen nach Artikel 28 Absätze 2–4 bisherigen Rechts besteuert, so werden 
die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 
soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahren 
gesondert besteuert. 
2 Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaf-
fenen Mehrwerts wird von der Veranlagungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt. 
3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts, die bei Ende der Besteu-
erung nach Artikel 28 Absätze 2–4 bisherigen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlas-
tungsbegrenzung nach Artikel 25b einbezogen. 

Art. 78g LHID: 1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit, les 
réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, 
doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où 
elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. 
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, 
est fixé par une décision de l’autorité de taxation. 
3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont 
été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit sont pris en compte dans le 
calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’art. 25b. 

Bund /  
Kantone 

Sonder-
steuer 

Übergangsbestimmungen 

Confédération / 
Cantons 

Imposition 
séparée 

Dispositions transitoires 

 2020-2024  

Bund / 
Conf. 

- - 

ZH 0,5% Wurden juristische Personen nach §§ 73 oder 74 bisherigen Rechts besteu-
ert, werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher 
nicht steuerbar gewesen wären, im Fall ihrer Realisation innert der nächsten 
fünf Jahre gesondert besteuert.  
Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird vom kantona-
len Steueramt mittels Entscheid festgesetzt.  
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach §§ 73 oder 74 bisheri-
gen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungs-
begrenzung nach § 65 c einbezogen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900333/index.html#a78g
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900333/index.html#a25b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900333/index.html#a78g
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900333/index.html#a25b
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 2020-2024  

BE 0,5% Wurden juristische Personen nach den Artikeln 98 und 99 besteuert, so wer-
den die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten 
fünf Jahren gesondert besteuert. 
Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Steu-
erverwaltung durch Verfügung festgesetzt. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach den Artikeln 98 und 99 
aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung 
nach Artikel 90a einbezogen.  
Für Personen, die nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 besteuert 
wurden, gelten die Absätze 1 bis 3 sinngemäss. 

LU 0,4% Wurden juristische Personen nach den §§ 85 und 86 bisherigen Rechts be-
steuert, werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Re-
serven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts, soweit diese bis-
her nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation innert den 
nächsten fünf Jahren gesondert besteuert. 
Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts wird von der Veran-
lagungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach den §§ 85 und 86 bis-
herigen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlas-
tungsbegrenzung nach § 72c einbezogen. 

UR 0,5% Die geänderten Bestimmungen finden erstmals Anwendung auf die im Ka-
lenderjahr 2020 zu Ende gehende Steuerperiode.  
Gesellschaften, die bei Inkrafttreten dieser Teilrevision nach den bisherigen 
Artikeln 89 bis 91 als Holding- oder Verwaltungsgesellschaft besteuert wur-
den, können beantragen, dass die im Zeitpunkt des Statuswechsels beste-
henden stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts, 
soweit sie bisher nicht steuerbar gewesen wären, mit einer Verfügung fest-
gestellt und im Falle ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahre geson-
dert besteuert werden.  
Gesellschaften, die vor Inkrafttreten dieser Teilrevision den Status als Hol-
ding- oder Verwaltungsgesellschaft nach den Artikeln 89 bis 91 verloren 
oder aufgegeben und dabei bestehende stille Reserven einschliesslich des 
selbstgeschaffenen Mehrwerts aufgedeckt haben, können ab dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Teilrevision die noch bestehenden aufge-
deckten stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts 
innert den nächsten fünf Jahre abschreiben. Diese Abschreibungen fallen 
unter die Ermässigungsbegrenzung nach Artikel 78a, soweit die aufgedeck-
ten stillen Reserven am 31. Dezember 2024 noch bestehen, sind sie auf 
diesen Zeitpunkt steuerneutral aufzulösen. 

SZ 0,4% Wurden juristische Personen nach §§ 75 f. des bisherigen Rechts besteuert, 
so werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher 
nicht steuerbar gewesen wären, im Fall ihrer Realisation innert der nächsten 
fünf Jahre gesondert.  
Die von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts werden von der kantonalen 
Steuerverwaltung geprüft und mittels Verfügung festgesetzt.  
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach §§ 75 f. des bisherigen 
Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbe-
grenzung nach § 65d einbezogen.  
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OW 1,0% 2020 
1,2% 2021 
1,4% 2022 
1,6% 2023 
1,8% 2024 

Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2016, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2020 den Status als Holding- oder Verwaltungsgesellschaft gemäss 
Artikel 89 und 90 des bisherigen Rechts verloren oder aufgegeben und da-
bei bestehende stille Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts aufgedeckt haben, können auf Antrag die am 1. Januar 2020 
noch bestehenden aufgedeckten stillen Reserven einschliesslich des selbst 
geschaffenen Mehrwerts bis spätestens am 31. Dezember 2024 abschrei-
ben. Artikel 79b dieses Gesetzes bleibt vorbehalten. Soweit die aufgedeck-
ten stillen Reserven am 31. Dezember 2024 noch bestehen, sind sie auf 
diesen Zeitpunkt steuerneutral aufzulösen. 
Gesellschaften, welche gemäss Artikel 89 und 90 des bisherigen Rechts 
besteuert wurden und die keinen Antrag gemäss Absatz 1 gestellt haben, 
können beantragen, dass die im Zeitpunkt des Statuswechsels bestehen-
den stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 
soweit sie bisher nicht steuerbar gewesen wären, mit einer Verfügung fest-
gestellt und im Falle ihrer Realisation bis am 31. Dezember 2024 gesondert 
besteuert werden. Der Antrag muss mit der Steuererklärung für die erste 
Periode nach Wegfall des Steuerstatus schriftlich eingereicht werden und 
hat die nötigen Angaben für die Bewertung der stillen Reserven einschliess-
lich des selbst geschaffenen Mehrwerts zu enthalten. 

NW 1,0% 2020 
1,2% 2021 
1,4% 2022 
1,6% 2021 
1,8% 2024 

Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2016, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2020 den Status als Holding- oder Verwaltungsgesellschaft gemäss 
Art. 88 und 89 des bisherigen Rechts verloren oder aufgegeben und dabei 
bestehende stille Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehr-
werts aufgedeckt haben, können auf Antrag die am 1. Januar 2020 noch 
bestehenden aufgedeckten stillen Reserven einschliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts bis spätestens am 31. Dezember 2024 abschreiben. 
Art. 78b bleibt vorbehalten. Soweit die aufgedeckten stillen Reserven am 
31. Dezember 2024 noch bestehen, sind sie auf diesen Zeitpunkt steuer-
neutral aufzulösen. 
Gesellschaften, welche gemäss Art. 88 und 89 des bisherigen Rechts be-
steuert wurden und die keinen Antrag gemäss Abs. 1 gestellt haben, kön-
nen beantragen, dass die im Zeitpunkt des Statuswechsels bestehenden 
stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit 
sie bisher nicht steuerbar gewesen wären, mit einer Verfügung festgestellt 
und im Falle ihrer Realisation bis am 31. Dezember 2024 gesondert besteu-
ert werden. Der Antrag muss mit der Steuererklärung für die erste Periode 
nach Wegfall des Steuerstatus schriftlich eingereicht werden und hat die 
nötigen Angaben für die Bewertung der stillen Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehrwerts zu enthalten. 

GL 1,5% Wurden juristische Personen nach Artikel 73 und 74 des bisherigen 
Rechts besteuert, so werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehen-
den stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 
soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisa-
tion innert den nächsten fünf Jahren gesondert besteuert. 
Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Re-
serven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der 
Veranlagungsbehörde mit Verfügung festgesetzt. 3 Abschreibungen auf 
stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, die 
bei Ende der Besteuerung nach Artikel 73 und 74 des bisherigen Rechts 
aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegren-
zung nach Artikel 63c einbezogen. 
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ZG 0,8% (2020) 
1,0% (2021) 
1,2% (2022) 
1,4% (2023) 
1,6% (2024) 

Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2019 den Status als Hol-
ding- oder Verwaltungsgesellschaft nach § 68 oder § 69 aufgegeben haben 
oder dafür nicht mehr qualifizieren und die keinen Antrag nach Abs. 2 stel-
len, können beantragen, dass die im Zeitpunkt des Statuswechsels beste-
henden stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts, 
soweit sie bisher nicht steuerbar gewesen wären, mit einer Verfügung fest-
gestellt und im Falle ihrer Realisation bis am 31. Dezember 2024 gesondert 
besteuert werden. Der Antrag muss mit der Steuererklärung für die erste 
Periode nach Wegfall des Steuerstatus bei der Steuerverwaltung schriftlich 
eingereicht werden. Der Antrag hat die nötigen Angaben für die Bewertung 
der stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts zu 
enthalten. 
Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2016, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2020 den Status als Holding- oder Verwaltungsgesellschaft nach § 68 
oder § 69 verloren oder aufgegeben und dabei bestehende stille Reserven 
einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts aufgedeckt haben, kön-
nen die am 1. Januar 2020 noch bestehenden aufgedeckten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts bis spätestens am 
31. Dezember 2024 abschreiben. Die Abschreibungen fallen unter die Er-
mässigungsbegrenzung gemäss § 60b. Soweit die aufgedeckten stillen Re-
serven am 31. Dezember 2024 noch bestehen, sind sie auf diesen Zeitpunkt 
steuerneutral aufzulösen.  

FR 4 % Pour les personnes morales qui ont été imposées sur la base des articles 
127 et 128 de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette 
imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doi-
vent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans 
qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors.  
Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris 
la plus-value créée par le contribuable lui-même, est fixé par une décision 
de l'autorité de taxation. 

SO 1% Juristische Personen, die nach §§ 99 und 100 des bisherigen Rechts bes-
teuert wurden, können beantragen, dass die am Ende dieser Besteuerung 
bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle 
ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahren gesondert besteuert wer-
den. 
Der Antrag ist schriftlich mit der Steuererklärung jener Steuerperiode einzu-
reichen, in der die Besteuerung nach § 99 oder § 100 endet. Andernfalls ist 
das Recht auf die Besteuerung nach Absatz 1 verwirkt. 
Der Antrag hat die notwendigen Angaben für die Bewertung der stillen Re-
serven zu enthalten, für welche die Besteuerung nach Absatz 1 verlangt 
wird. 
Die Veranlagungsbehörde setzt die Höhe der von der juristischen Person 
geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts mittels Verfügung fest. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich selbstgeschaffenem 
Mehrwert, die bei Ende der Besteuerung gemäss §§ 99 und 100 aufgedeckt 
wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung gemäss 
§ 92quater einbezogen. 

BS 3% Wurden juristische Personen nach §§ 78 oder 79 besteuert, so werden auf 
Antrag die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts im Falle ihrer Realisation 
innert den nächsten 5 Jahren gesondert besteuert. 
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Die Höhe der stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts bemisst sich danach, inwieweit diese bisher nicht steuerbar ge-
wesen wären. Ausgenommen sind stille Reserven auf Beteiligungen von 
mindestens 10% am Grund- oder Stammkapital einer anderen Gesellschaft. 
Ein unterzeichneter Revers auf Beteiligungen von mindestens 1’000’000 
Franken und auf Immaterialgüterrechten nach § 80 entfällt bei Statusände-
rung während der Reversfrist. Im Umfang des entfallenen Revers können 
keine stillen Reserven geltend gemacht werden, die bei Eintritt in die Be-
steuerung nach §§ 78 oder 79 bereits bestanden haben. 
Stille Reserven, die vor Inkrafttreten von § 242bis bei Ende der Besteuerung 
nach §§ 78 oder 79 aufgedeckt und noch nicht abgeschrieben wurden, wer-
den nach Abs. 1 besteuert. Die verbliebene versteuerte stille Reserve wird 
von Amtes wegen steuerneutral aufgelöst. Erfolgte die Statusänderung 
nach dem 31. Dezember 2016, kann die Besteuerung nach Abs. 1 auch für 
den im Zeitpunkt der Statusänderung bestehenden selbstgeschaffenen 
Mehrwert beantragt werden. 
Die stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts 
sind von der juristischen Person nachzuweisen und von der Veranlagungs-
behörde mittels Verfügung festzusetzen. Der Antrag ist bis zum Eintritt der 
Rechtskraft der Veranlagung der Steuerperiode der Statusänderung zu stel-
len, ansonsten der Anspruch auf die Besteuerung nach Abs. 1 erlischt. Als 
Zeitpunkt der Statusänderung gilt der Beginn der Steuerperiode, in welcher 
die juristische Person erstmals nicht mehr nach §§ 78 oder 79 besteuert 
wird. Für Fälle nach Abs. 4 ist der Antrag betreffend den selbstgeschaffenen 
Mehrwert bis zur Rechtskraft der Veranlagung der ersten Steuerperiode 
nach Inkraftsetzung dieses Paragraphen zu stellen. 
Als Realisation nach Abs. 1 gilt der nach der Statusänderung erzielte steu-
erbare Reingewinn, unter Ausklammerung des Nettobeteiligungsertrages 
nach § 77, im Umfang von 75 Prozent. Bei gleichzeitiger Anwendung von § 
69b (Patentbox) bemisst sich der Anteil des als Realisation geltenden steu-
erbaren Reingewinnes zusätzlich nach dem Faktor: 1 minus (Patentboxen-
abzug geteilt durch die maximale steuerliche Ermässigung nach § 70a 
Abs. 1). 
Die Realisation nach Abs. 6 bemisst sich im Falle einer Umstrukturierung 
nach dem Umfang des Verhältnisses der bisherigen Gewinne. Massgebend 
sind die letzten 3 Geschäftsjahre vor der Umstrukturierung. Bei der Über-
tragung von Betrieben, Teilbetrieben sowie Gegenständen des betriebli-
chen Anlagevermögens sind die Gewinne anteilig aufzuschlüsseln. 
Verluste im Sinne von § 75, welche während der Zeit der Besteuerung nach 
§§ 78 und 79 entstanden sind, können nur im Umfang der dort steuerbaren 
Quote steuerlich zur Verrechnung gebracht werden. 
Sind §§ 78 und 79 nicht mehr anwendbar, so gelten die Abs. 1–8 sinnge-
mäss. 
Wurden juristische Personen nach §§ 78 oder 79 besteuert, so bemisst sich 
der nach § 69b Abs. 3 und 4 zu berücksichtigende Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand nach den angewendeten Besteuerungsquoten. Die Be-
steuerungsquote entspricht dabei dem Verhältnis der kantonalen Bemes-
sungsgrundlage zum gesamten Reingewinn, wobei der Nettobeteiligungs-
ertrag nach § 77 ausgeklammert wird. 
Für juristische Personen, welche nach §§ 78 oder 79 besteuert werden, sind 
die §§ 69b (Patentbox) und 85 Abs. 5 (Reduktion der Bemessungsgrund-
lage bei der Kapitalsteuer) nicht anwendbar. 

BL 1,5%  
2020-2022 
1,6%  
2023-2024 

Wurden juristische Personen nach §§ 63–65 besteuert, so werden die bei 
Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewe-
sen wären, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten 5 Jahren geson-
dert besteuert. 
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Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Veran-
lagungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt. 
Der Reinertrag von juristischen Personen, welche nach §§ 63–65 besteuert 
wurden, wird auf Antrag mit maximal 4,4 % (Staatssteuer) bzw. 2,42 % (Ge-
meindesteuer) besteuert. Ausgenommen davon sind Nettobeteiligungser-
träge nach § 59 sowie Erträge aus schweizerischem Grundeigentum. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich selbst geschaffenem 
Mehrwert, die bei Ende der Besteuerung gemäss §§ 63–65 bisherigen 
Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbe-
grenzung gemäss § 54b einbezogen. 

SH 0,8% Juristische Personen, die bis zum Inkrafttreten der Änderung vom 1. Juli 
2019 nach Art. 78 und 79 bisherigen Rechts besteuert wurden, können Ver-
luste, die vor dem Inkrafttreten entstanden sind, nur im Ausmass der bis 
dahin geltenden Gewinnbesteuerung zur Verrechnung bringen. 
Wurden juristische Personen nach Art. 78 und 79 bisherigen Rechts besteu-
ert, so werden auf Antrag die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden 
stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit 
diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation in-
nert den nächsten fünf Jahren gesondert besteuert. 
Juristische Personen, die eine Besteuerung nach Abs. 1 beanspruchen wol-
len, haben die stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen 
Mehrwerts mit den nötigen Angaben für die Bewertung mit der Steuererklä-
rung für die letzte Steuerperiode gemäss bisherigem Recht zu melden. 
De kantonale Steuerverwaltung setzt die Höhe der von der juristischen Per-
son geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaf-
fenen Mehrwerts mittels Verfügung fest. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach Art. 78 und 79 bisheri-
gen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungs-
begrenzung nach Art. 74a und 236 einbezogen. 

AR 1,3% 
2020-2022 
2,6% 
2023 und 
2024 

Wurden juristische Personen nach Art. 80-82 bisherigen Rechts besteuert, 
werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation innert der nächsten 
fünf Jahre gesondert besteuert. 
Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Kanto-
nalen Steuerverwaltung mittels Verfügung festgesetzt. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach Art. 80-82 bisherigen 
Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbe-
grenzung nach Art. 70b einbezogen. 

AI 2% Wurden juristische Personen vor dem Inkrafttreten dieser Revision nach Art. 
69 oder Art. 70 dieses Gesetzes besteuert oder lag eine Betriebsstätte nach 
Art. 54 Abs. 1 Satz 2 dieses Gesetzes vor, so werden die am 1. Januar 2020 
bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle 
ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahren gesondert besteuert. 
Die Höhe der am 1. Januar 2020 von der juristischen Person geltend ge-
machten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehr-
werts ist von der Veranlagungsbehörde mittels Verfügung festzusetzen. 
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach Art. 69 oder Art. 70 
dieses Gesetzes aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung nach Art. 
65ter dieses Gesetzes einbezogen 
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SG 0,5% Wurden juristische Personen nach Art. 92 oder Art. 93 dieses Erlasses in 
der Fassung vor Vollzugsbeginn dieses Nachtrags besteuert, werden die 
bei Vollzugsbeginn dieses Nachtrags bestehenden stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, im Fall ihrer Realisierung innert den nächsten 
fünf Jahren gesondert besteuert. 
Die Höhe der bei Vollzugsbeginn dieses Nachtrags von der juristischen Per-
son geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaf-
fenen Mehrwerts ist von der Veranlagungsbehörde durch Verfügung festzu-
setzen.  
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach Art. 92 oder Art. 93 
dieses Erlasses in der Fassung vor Vollzugsbeginn dieses Nachtrags oder 
bei Wegfall einer Betriebsstätte nach Art. 73 Abs. 1 Satz 2 dieses Erlasses 
in der Fassung vor Vollzugsbeginn dieses Nachtrags aufgedeckt wurden, 
werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung nach Art. 85ter die-
ses Erlasses einbezogen. 

GR 0,5% Wurden juristische Personen nach Artikel 89 bis 89b des bisherigen Rechts 
besteuert, so werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen 
Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwertes, soweit 
diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation in-
nert den nächsten fünf Jahren gesondert besteuert.  
Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwertes wird von der Ver-
anlagungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt.  
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwertes, die bei Ende der Besteuerung nach Artikel 89 bis 89b des 
bisherigen Rechts aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Ent-
lastungsbegrenzung nach Artikel 81b einbezogen. 

AG 2,5% Wurden juristische Personen vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 17. 
September 2019 gemäss den §§ 78 oder 79 besteuert, werden die bei In-
krafttreten der Änderung bestehenden stillen Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewe-
sen wären, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahren. 
Die Höhe der bei Inkrafttreten dieser Änderung von der juristischen Person 
geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts wird vom Kantonalen Steueramt mittels Verfügung festge-
setzt. 
Haben juristische Personen, die gemäss den §§ 78 oder 79 besteuert wer-
den, bereits vor Inkrafttreten der Änderung vom 17. September 2019 das 
Statusprivileg verloren oder aufgegeben, können sie die beim Wegfall des 
Privilegs bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaf-
fenen Mehrwerts, soweit sie während des Privilegs entstanden sind und bis-
her nicht steuerbar gewesen wären, steuerneutral offen legen. 
Abschreibungen auf den offen gelegten stillen Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehrwerts werden ab 1. Januar 2020 in die Berech-
nung der Entlastungsbegrenzung gemäss § 69b einbezogen. Am 31. De-
zember 2024 noch vorhandene stille Reserven einschliesslich des selbst 
geschaffenen Mehrwerts sind steuerfrei aufzulösen. 

TG 0,5% Wurden juristische Personen nach § 87 und § 88 in der Fassung vom 1. 
Januar 2011 besteuert, werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehen-
den stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 
soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisa-
tion innert der nächsten fünf.  
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Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Veran-
lagungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt. Deren Anfechtung richtet 
sich nach den Bestimmungen des Veranlagungsverfahrens.  
Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach den § 87 und § 88 auf-
gedeckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung 
nach § 86b einbezogen. 

TI 1% Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 
del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, 
le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il va-
lore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro 
cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle ri-
serve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le 
riserve su partecipazioni ai sensi dell’art. 77.  
La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato 
internamente, rivalutate prima dell’entrata in vigore del capoverso 1 in oc-
casione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 
91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completa-
mente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capo-
verso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta 
rivalutazione e ancora presenti al momento dell’entrata in vigore del capo-
verso 1, è sciolta d’ufficio senza incidenza sul risultato. 
L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente 
deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito 
mediante decisione dall’autorità di tassazione. La richiesta della persona 
giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del 
periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del 
capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto. 
Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l’utile netto imponi-
bile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all’articolo 77, 
in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto 
anteriore ma al massimo dell’80 per cento. In caso di richiesta di applica-
zione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 
2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 
1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti 
analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione 
dello sgravio fiscale]. 
In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è deter-
minata secondo l’entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti 
sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di tra-
sferimento di esercizi o rami d’azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli 
utili sono da attribuire in maniera proporzionale. 
Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono 
essere compensate sull’utile netto solo per la quota parte che, prima del 
passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile. 
In deroga all’articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo consi-
derate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-
93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, 
prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il 
ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e imposte 
separatamente ad un’aliquota dello 0.2 per cento. 

VD 2% Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 
et 109, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont 
imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5 ans qui suivent. 
Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris 
la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'Office 
d'impôt des personnes morales. 
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VS 2% Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 92 et 
92a, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposi-
tion, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, 
lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui 
suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors.  
Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris 
la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité 
de taxation. 
Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée 
par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition 
fondée sur les articles 92 et 92a de l’ancien droit, sont pris en compte dans 
le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’articles 88f. 

NE 2,5 % Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 97 et 
98 de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, 
y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de 
leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, 
dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. L’article 3a, 
alinéas 2 à 4, est applicable par analogie. 
Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris 
la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité 
de taxation. 

GE 2,76 % Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 22 et 
23 de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, 
y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de 
leur réalisation, être imposées séparément dans les 5 ans qui suivent, dans 
la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. 
Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris 
la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision du départe-
ment chargé des finances. 
Les amortissements de réserves latentes, y compris la plus-value créée par 
le contribuable lui-même, qui ont été déclarés à la fin de l’imposition fondée 
sur les articles 22 et 23 de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul 
de la limitation de la réduction fiscale visée à l’article 13B. 

JU 0,522 % Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 83 et 
84 de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, 
y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de 
leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, 
dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors. 
Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris 
la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité 
de taxation.  
Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée 
par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition 
fondée sur les articles 83 et 84 de l'ancien droit sont pris en compte dans le 
calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'article 71b. 

 


